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Die Haftung von Gesundheits- und
Krankenpfleger'innen sowie Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger"innen
im Rahmen von Schadenersatzprozessen
Wenn es darum geht, einen Verantwortlichen für eine medizinische Fehlbehandlung mit daraus
resultierendem Gesundheitsschaden auszumachen, wird im sogenannten Arzthaftungsprozess nicht
selten der Blick vornehmlich auf die beteiligten Ärzte und Ärztinnen gerichtet. Richtig ist es aber
insbesondere aus Sicht des Patientenanwaltes/der Patientenanwältin, das Handeln aller beteiligten
Akteure zu hinterfragen, das Gesamtgeschehen zu betrachten und bereits dort anzusetzen, wo es
womöglich um Wahrnehmungen des nicht ärztlichen Personals geht, die durchaus eine Rolle gespielt
haben und das weitere Geschehen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben. Nicht selten
spielt daher im Rahmen von Schadenersatzprozessen wegen medizinischer Fehlbehandlung neben
der Haftung des Krankenhausträgers auch die zivilrechtliche (Eigen-) Haftung von Gesundheits- und
Krankenpfleger'"'innen sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen eine Rolle.

Caterina Krüger, Fachanwältin fürMedizinrecht

enn wenn auch grundsätzlich der
Arzt/die Ärztin die Verantwortung
für die angeordnete medizinisch-di-

agnostische und therapeutische Maßnahme
trägt, übernehmen die Gesundheits- und

Krankenpfleger*innen sowie Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger'tinnen die
Durchführungsverantwortung für die ver-
ordnete Maßnahme. Diese sind gehalten,
Bedenken bezüglich der verordneten Maß-
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nähme umgehend dem Arzt/der Ärztin
gegenüber zu äußern, diese zu informieren
und über eine Entwicklung auf dem Lau-
fenden zu halten und bei Bedenken gegen
die getroffene Anordnung und/oder deren
Aufrechterhaltung zu remonstrieren. Um
es mit der gebotenen Vorsicht zu formu-
lieren: Den Arzt/die Ärztin trifft nur dann
die alleinige Verantwortung, wenn er/sie
im Ergebnis trotz allem an einer nicht dem
Facharztstandard genügenden Behand-
lungsmaßnahme festhält.

Der Fall

Das OLG Koblenz (Urteil vom
30.10.2008, Az. 5 U 576/07) hatte über ei-
neu Fall zu befinden, in dem die dortige
Klägerin von den Beklagten, dem Kran-

kenhausträger, sechs Krankenschwestern
S und dem Chefarzt der Abteilung für Gy-
^ näkologie und Geburtshilfe Schadenersatz,
-2 Schmerzensgeld, eine Schmerzensgeld- wie
% auch Pflegerente sowie die Feststellung der
." Ersatzpflicht für zukünftige immaterielle
^ Schäden beanspruchte. In erster Instanz
ro waren die Ansprüche als unbegründet zu-
m rückgewiesen worden. In der Berufungs-

Instanz vor dem OLG Koblenz ging es nun
£ insbesondere (auch) um die eigene haf-
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Behandlung involvierten Krankenschwes-
tern. Dabei stand nicht nur die versäumte

Hinzuziehung eines Arztes auf dem Prüf-
stand, sondern auch die täglich geübte Pra-
xis zur Stationsübergabe.

Die wesentlichen Gesichtspunkte des
Sachverhaltes, die sich mit der Verantwor-
tung des involvierten, nichtärztlichen Per-
sonals beschäftigen, werden im Folgenden
dargestellt:

Die seinerzeit 39-jährige Kindsmutter
war zum ersten Mal schwanger. Während
der Schwangerschaft wurden die üblichen
Untersuchungen durchgeführt, die un-
auffällig blieben. Tatsächlich war der Ge-
burtskanal mit Streptokokken besiedelt.
Probleme bei der Schwangeren hatte dies
aufgrund einer Keimresistenz aber nicht
verursacht. Eine auf den (möglichen) Strep-
tokokkenbefall abzielende Untersuchung
erfolgte nicht; nach den damaligen Mutter-
schaftsrichtlinien lagen die maßgeblichen
Voraussetzungen dafür bei der Mutter der
Klägerin nicht vor.

Die Klägerin wurde am 23.01.2002 ge-
boren. Unter der Geburt wurden die Keime
auf die Klägerin übertragen, die demzu-
folge an einer Meningitis erkrankte. Trotz
der in den Morgenstunden des 25.01.2002
erfolgten notfallmäßigen Verlegung in ein
Kinderkrankenhaus und der dortigen Be-
mühungen ist die Klägerin infolge der Me-
ningitis schwerbehindert.

Im Prozess trug die Klägerin vor, dass
es am schon am Tag ihrer Geburt und ver-
stärkt am Tag danach, jedenfalls aber am
25.01.2002 zu einer derartigen Vielzahl von
Auffälligkeiten gekommen sei, so dass die
Infektionszeichen früher hätten bemerkt
werden müssen. Die unverzügliche und ge-
botene gezielte Behandlung hätte den heute
bestehenden Schaden vermieden.

Alle Beklagten hielten dem entgegen,
man habe sachgemäß und zeitnah auf die
Zeichen einer Infektion reagiert. Selbst
bei einer früheren Intervention wären

die heute vorliegenden gesundheitlichen
Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden
gewesen, diese hätten gleichermaßen vor-
gelegen.

In erster Instanz wurden Zeugen zu dem
gesundheitlichen Zustand der Klägerin an
den ersten beiden Lebenstagen gehört. Da-
neben wurde ein Sachverständigenbeweis
durch Einholung eines gynäkologischen
Sachverständigengutachtens erhoben. Das
Landgericht wies die Klage ab, da nach
dessen Auffassung nicht feststand, dass be-
reits am 24. oder gar schon am 23.01.2020
Meningitissymptome vorgelegen hätten.
Auf die ersten Zeichen in den frühen Mor-
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genstunden des 25,01.2020 habe man dann
rechtzeitig und sachgemäß reagiert.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin
üire erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt.

Der Senat des OLG wiederholte schließ-
lich die erstinstanzliche Beweisaufnahme,
holte zudem ein neonatologisches Sach-
verständigengutachten ein, hörte die Eltern
der Klägerin und die Beklagten zu 3 bis 5
(Krankenschwestern) an und befragte die
gerichtlichen Sachverständigen.

Im Ergebnis dessen hielt der Senat im
Hinblick auf die eigene Verantwortlichkeit
der Krankenschwestern, die in die Behand-

lung der Klägerin am 23.01. und 24.01.2002
involviert waren, die Berufung für unbe-
gründet.

In diesem Punkt hatte die Klägerin die
Auffassung vertreten, schon am 23.01. und
erst recht am 24.01.2002 seien Symptome
aufgetreten, die die Krankenschwestern
hätten veranlassen müssen, eine unverzüg-
liche ärztliche Befunderhebung und Diag-
nose and die daran anknüpfende Krisenin-
tervention zu veranlassen.

Aus den medizinischen Erkenntnissen
zur Inkubationszeit nach Sachverstän-

digenbeweis sah der Senat die Kranken-
Schwestern an dieser Stelle nicht in der
Verantwortung: Nach Aussage beider Sach-
verständiger sei unter Berücksichtigung der
Inkubationszeit nach der Keimübertragung
(zur Erinnerung: unstreitig wurde der Keim
erst unter der Geburt übertragen) das Auf-
treten erster Krankheitssymptome bereits
am Tag der Geburt nahezu ausgeschlossen.

Der Fokus wurde dann auf die Anzei-

chen für einer Erkrankung der Klägerin am
24. und 25.01.2002 und die an diesem Tag
involvierten Krankenschwestern gelegt.

Die Kindsmutter, die von der Kläge-
rin benannten Zeugen, darunter auch die
Großmutter, berichteten als Auffälligkeit

insbesondere über ein ruckartiges Erbre-
chen der Klägerin, das alle sehr beunruhigt
habe. Hierbei habe es sich um ein erstes
Anzeichen der später manifest gewordenen
Infektion gehandelt.

Nach den von den Sachverständigen ver-
mitteilen Erkenntnissen stellte dieser Um-
stand nach Auffassung des OLG aber keine
tragfähige Grundlage dar, um an diesem
Punkt eine Haftung der Krankenschwes-
tern anzunehmen: Bei den von den Zeugen
berichteten AufFäUigkeiten handele es sich
nicht um erste Zeichen des unter der Geburt

in Gang gesetzten infektiösen Geschehens.
Ein Kind zeige in der ersten Lebenstagen
Verhaltensweisen und Reaktionen, die dem
unbefangenen Beobachter, erst recht jedoch
einem Angehörigen, der dem Neugeborenen
emotional in ganz besonderer Weise verbun-
den ist, auffällig oder gar besorgniserregend
erscheinen mögen. Tatsächlich handele es
sich aber durchweg um Ereignisse, die mit
großem Facettenreichtum auch bei gesun-
den Neugeborenen auftreten.

An dieser Stelle fragen Sie sich viel-
leicht als unbefangener Leser/Leserin, ob
nicht die nachfolgenden Erkenntnisse,
das nachträgliche Wissen darum, dass
die Entwicklung der Klägerin in eine le-
bensbedrohliche Erkrankung mündete,
nicht zu einer anderen Beurteilung führen
muss: Vielleicht hilft zur Einordnung der
banale Satz: „Hinterher ist man immer
schlauer." Das ist richtig; für die Beurtei-
lang der Haftung verbietet sich aber eben
die Beurteilung „ex post", also im Nachhi-
nein. Abzustellen ist auf die konkrete Be-
handlungssituation, die Umstände zu dem
Moment, den es konkret zu beurteilen
geht, also die Beurteilung „ex ante". Und
in diesem entschiedenen Fall hat der Senat

die von den Zeugen berichteten AufFäl-
ligkeiten aufgrund der sachverständigen
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Ausführungen nicht als erstes Zeichen des
unter der Geburt in Gang gesetzten infek-
tiösen Geschehens geweitet.

Dem kritischen Betrachter drängt sich
dann aber die Frage auf, ob der Zustand
und das Verhalten der Klägerin die invol-
vierten Krankenschwestern nicht dazu hät-
te veranlassen müssen, die Beurteilung ei-
nern Arzt zu überlassen, einen solchen eben
hinzuzuziehen?

Der Gedanke ist richtig, denn in der Zu-
sammenarbeit zwischen nichtärztlichem
und ärztlichem Personal spielt Kommu-
nikation und Informationsaustausch eine
wesentliche Rolle. Das Pflegepersonal soll
sich eben nicht nur auf die Dokumentation
der wesentlichen Abläufe und Wahrneh-
mungen beschränken, sondern dann, wenn
es Anlass dazu gibt, das ärztliche Personal
informieren. Wird dies aus nicht hinnehm-
baren Gründen versäumt, begibt sich auch
das Pflegepersonal in das Risiko eigener
Haftung.

Im vorliegenden Fall hat der Senat ein
solches Versäumnis der insoweit mitver-
klagten Krankenschwestern nicht fest-
stellen wollen. Vordergründig war dabei
zunächst einmal, dass nach den Ausfüh-
rungen beider Sachverständiger die von
den Zeugen berichteten Auffälligkeiten,
insbesondere das ruckarüge Erbrechen,
eben nicht als erstes Anzeichen des in Gang
gesetzten Infektionsgeschehens gedeutet
werden musste. Auch aus der Pflegedoku-
mentation ergab sich nichts Gegenteiliges,
sondern danach durfte die Entwicklung
der Klägerin nach der Geburt als unproble-
matisch angesehen werden. Dabei bestand
nach Anhörung der beklagten Kranken-
Schwestern kein Anhalt dafür, dass diese
unrichtig, unvollständig oder gar bewusst
unwahr ausgesagt, unzureichend oder gar
falsch dokumentiert hätten. Sie hatten also
nach den Feststellungen des Senats die Klä-
gerin - an dieser Stelle - mit der gebotenen
Sorgfalt beobachtet, und es gab keine Auf-
fälligkeiten, die der Abklärung durch ei-
nen Arzt/einer Ärztin oder einer sonstigen
Maßnahme bedurft hätten.

Damit konnten sich aber nicht alle mit-
verklagten Krankenschwestern der Haftung
entziehen. Die nach Schichtwechsel in der
Nachtschicht tätige Krankenschwester stell-
te ihrerseits in der Nacht zum 25.01.2002
fest, dass die Klägerin sehr oft schrie, „un-
ruhig und schreckhaft" war. Dies doku-
mentierte sie auch, den diensthabenden
Arzt hingegen informierte sie nicht. In der
versäumten Zuziehung eines Arztes sah der
Senat nun ein haftungsbegründeades Ver-
halten der Nachtschwester.

Wo aber liegt nun argumentativ der Un-
terschied zu den Krankenschwestern, bei
denen man zuvor keinen Anlass für eine
Haftung sah? Ist denn nicht der Einwand
der Beklagten tragfähig, dass auch das Ver-
halten Neugeborener vereinzelt als schreck-
haft angesehen werde?

Der in dem Verfahren hinzugezogene
neonatologische Sachverständige hat sich
hiermit auseinandergesetzt und hat diesen
Einwand mit folgenden Argumenten nicht
gelten lassen: Insbesondere die Schreckhaf-
ügkeit musste die insoweit verklagte Kran-
kenschwester veranlassen, alsbald einen
Arzt zu informieren, damit dieser den Ge-
sundheitszustand der Klägerin prüft und die
medizinisch gebotenen weiteren Schritte in
die Wege leiten kann. Dabei wies der Sach-
verständige darauf hin, dass ein Normalbe-
fund nicht dokumentationspflichtig ist und
demgemäß gewöhnlich auch nicht doku-
mentiert wird. Der Senat teilte diese Ansicht
und argumentierte, dass dann, wenn die
langjährig und berufserfahrene Beldagte zu
7. sich veranlasst sah, in der Dokumenta-
tion die für sie auflällige Schreckhaftigkeit
der Klägerin zu notieren, sie es nicht dabei
belassen durfte, sondern sie zugleich unver-
züglich einen Arzt über ihre Wahrnehmung
hätte informieren müssen.

Man muss konstatieren, dass der Beklag-
ten zu 7 möglicherweise ihre eigene Sorgfalt
bei der Dokumentation (Anm.: zu den„Do-
kumentationspflichten" vgl. auch Näther in
kinderkrankenschwester 39, Jg. (2020) Nr.
12, S. 362 ff) zum Nachteil gereicht hat. Die
dokumentierte aufiFallige Schreckhaftigkeit
wurde als Auffälligkeit des unter der Geburt
in Gang gesetzten infektiösen Geschehens
gewertet; nach Auffassung des Senates hätte
die Beldagte zu 7 daher unverzüglich den
Arzt über ihre Wahrnehmung informieren
müssen.

Zu einer Anhörung der Beldagten zu 7
ist es im Prozess nicht gekommen. Gegebe-
nenfalls hätte sich die Beklagte zu 7 entlasten
können, indem sie sich zu den Vorgängen
erklärt. Prozessual hätte dies aber zunächst
einmal bedingt, dass sie überhaupt vorträgt,
welche Überlegungen sie veranlassten, ei-
nerseits die Unruhe und Schrecldiaftigkeit
festzuhalten, andererseits aus ihrer Wahr-
nehmung aber keine weiteren Koasequen-
zen zu ziehen. Dies tat sie aber nicht; der Se-
nat sah keinen Anlass, dies zu hinterfragen;
eine Ermittlung von Amts wegen ist dem
Arzthaftungsprozess fremd.

Immerhin hat der Senat in der unterias-
senen Hinzuziehung/Information des Arz-
tes keinen groben Fehler der Beklagten zu
7. gesehen; an der Haftung der Beklagten zu

7 hat dies aber im Ergebnis natürlich nichts
geändert. Die von der Beklagten zu 7.beob-
achtete Schreckhaftigkeit und Unruhe (im
Gegensatz zu dem ruckarügen Erbrechen)
wurde als ein signifikantes Leitmerkmal für
die sich mit rasanter Geschwindigkeit ent-
wickelnde Meningitis eingestuft und das
Unterlassen und die versäumte Hinzuzie-
hung eines Arztes als ebenso ursächlich für
den später bei der Klägerin eingetretenen
Schaden angesehen.

Haftungsrechtlich ebenso beleuchtet hat
der Senat das Verhalten der Krankenschwes-
tern, die ihren Dienst nach demjenigen der
Beklagten zu 7 angetreten haben. Haben
diese ihrerseits versäumt, den Arzt unver-
züglich zu informieren und hinzuziehen?

Die Antwort nach Auffassung des Sena-
tes hierzu lautet: Nein - und zwar mit fol-
gender Begründung:

Es stand zunächst einmal nicht fest,
dass die beiden Krankenschwestern nach
Dienstantritt um 06:00 Uhr und Erledi-
gung der üblichen Übergabeformalitäten
die Klägerin überhaupt vor 6.45 Uhr gese-
hen haben (Anm.: für 06:45 Uhr wurde ein
Überstrecken mit Sonnenuntergangsphä-
nomen dokumentiert).

Das war aus der (für die Haftungsfra-
ge maßgeblichen) Sicht der beiden ebenso
verklagten Krankenschwestern unbedenk-
lich, nachdem ihnen die Beklagte zu 7, die
Nachtschwester, (fehlerhaft) von AufFällig-
keiten während der Nacht nichts berichtet
hatte. Nach Auffassung des Senates konnte
eine Haftung derer allenfalls daran anknüp-
fen, dass sie der zu diesem Zeitpunkt bereits
vorhandenen Eintragung in der Pflegedo-
kumentation, das Kind sei in der Nacht zu-
vor „unruhig und schreckhaft gewesen, bei
Dienstantritt um 6.00 Uhr nicht alsbald die
gebotene Beachtung schenkten. Es stand
aber nicht fest, dass sie an jenem Morgen
die erwähnte Eintragung unmittelbar nach
Dienstantritt gelesen haben oder von ihrer
zuvor tätigen Kollegin, der Beklagten zu 7,
entsprechend informiert wurden.

Der Senat hat in den Entscheidungs-
gründen festgehalten, dass er die übliche
Praxis, einander bei Übergabe der Station
mündlich über alle Auffälligkeiten zu in-
formieren, grundsätzlich für unbedenklich
erachtet. Hielte man Schwestern und Pfleger
daneben für verpflichtet, jeweils die Pflege-
dokumentaüon der zuvor tätigen Kollegen
zu überprüfen, würde das deren mündlichen
Bericht generell in einen pauschalen Un-
vollständigkeitsverdacht rücken. Derartiges
Misstrauen mit dem Erfordernis, schriftli-
ehe Voreintragungen alsbald nach Schicht-
Wechsel einzusehen und zu überprüfen, sei
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allenfalls dann gerechtfertigt, wenn es beim
mündlichen Ubergabebericht schon einmal
zur Auslassung maßgeblicher Sachinforma-
tionen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten
gekommen ist. Dass es bei der langjährig
berufserfahrenen Beklagten zu 7 derartige
Beanstandungen gab, war aber nicht vorge-
tragen und auch nicht zu ersehen. Der Senat
sah daher diese beiden Krankenschwestern

nicht in der Verantwortung, nach Dienstan-
tritt um 6.00 Uhr sofort die Pflegedokumen-
tation der Nachtschwester einzusehen, und

lehnten deren eigene Haftung ab.

Fazit

Auch wenn die Entscheidung des OLG
Koblenz etwas älter ist, hat sie an Aktu-

ität nichts verloren. Die Entscheidung
zeigt einmal mehr, dass eben nicht nur der
Chefarzt oder Arzt, der Klinikträger die

Verantwortung bzw. Mitverantwortung für
fehlerhaftes Handels des nichtärztlichen

Personals trägt. Im Rahmen der Durch-
führungsverantwortung bleibt Letzteres
für eigenes Handeln verantwortlich und
hat haftungsrechtlich die entsprechenden
Konsequenzen gleichermaßen zu tragen.
Die Empfehlung liegt nahe, vielleicht eher
einmal zu viel, als ein entscheidendes Mal

zu wenig einen Arzt im Wissen um die ei-
gene Verantwortung hinzuzuziehen.

Aufgrund der Komplexität eines Arzt-
haftungsprozesses und letztlich auch an-
gesichts des Haftungsrisikos des Rechts-
anwaltes/der Rechtsanwältin spricht aus
deren Sicht jedenfalls viel dafür, alle mög-
lichen, haftungsrechtlichen Aspekte auf
den Tisch zu bringen und nicht nur das
Fehlverhalten der beteiligten Ärzte und
Ärztinnen im Blick zu haben. Die alltäg-
liche Praxis zeigt, dass nicht selten neben

dem Krankenhausträger alle unmittelbar
und mittelbar an der Behandlung Beteilig-
ten, ärztliches wie nichtärztliches Personal,
verklagt werden und schlussendlich auch
jeweils deren eigene Haftung festgestellt
wird. ®
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